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WCM Beteiligungs- und 

Grundbesitz-Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main

WKN A1X 3X3

ISIN DE 000 A1X 3X3 3

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung 2014

der WCM Beteiligungs- und 
Grundbesitz-Aktiengesellschaft,

Frankfurt am Main

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit 

zu der am Donnerstag, den 18. Dezember 2014, um
11:00 Uhr (MEZ), im Bürgerhaus SAALBAU Gallus,

Frankenallee 111, 60326 Frankfurt am Main, stattfinden-

den ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
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Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten und mit uneingeschränk-
tem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
versehenen Jahresabschlusses für das Geschäfts -
jahr 1. Januar – 31. Dezember 2013, des Lageberichts
für die Gesellschaft mit dem erläuternden Bericht 
zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie 
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 1. Januar – 31. Dezember 2013

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unter-

lagen können im Internet unter http://www.wcm.de/

hauptversammlung2014 und in den Geschäftsräumen

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesell-

schaft, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am

Main, eingesehen werden. Sie werden ferner in der

Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt. Auch

werden sie den Aktionären auf Anfrage zugesandt.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Ge-

schäftsjahr 1. Januar – 31. Dezember 2013 gemäß § 172

AktG gebilligt, der damit festgestellt ist. Die unter die-

sem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind

daher der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es

einer Beschlussfassung bedarf.
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Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Ge-

schäftsjahr 2013 amtierenden Alleinvorstand für dieses

Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Ge-

schäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichts-

rats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit
zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Schaffung
eines neuen Bedingten Kapitals 2014 und die entspre-
chende Satzungsänderung 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesent -

liche Grundlage für die Entwicklung der Gesellschaft.

Ein Instrument der Finanzierung sind Options- und 

Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte sowie Ge-

winnschuldverschreibungen. Um der Gesellschaft die

notwendige Flexibilität bei dieser Art der Kapitalbe-
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schaffung zu geben, soll eine Ermächtigung zur Ausgabe

von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen,

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen

mit fünfjähriger Laufzeit und ein Bedingtes Kapital 2014

zu deren Bedienung geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

1.  Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder

Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/

oder Gewinnschuldverschreibungen.

Der Vorstand wird bis zum 17. Dezember 2019 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einmal oder mehrmals – auf den Inhaber und/

oder auf den Namen lautende Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/

oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-

tionen dieser Instrumente) (zusammen "Schuldver-
schreibungen") im Gesamtnennbetrag von bis zu

EUR 75.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbegren-

zung zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern

von Schuldverschreibungen Options- bzw. Wand-

lungsrechte (auch mit Options- bzw. Wandlungs-

pflicht) auf insgesamt bis zu 15.000.000 neue, auf

den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis

zu EUR 15.000.000,00 nach näherer Maßgabe der

Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen zu

gewähren. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen

kann auch gegen Erbringung einer Sachleistung er-

folgen.

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder –

unter Begrenzung auf den entsprechenden Gegen-
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wert – in einer ausländischen gesetzlichen Währung,

beispielsweise eines OECD-Landes, begeben wer-

den. Sie können auch durch Gesellschaften mit Sitz

im In- und Ausland begeben werden, an denen die

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit

beteiligt ist (nachstehend "Konzerngesellschaften").

In diesem Falle wird der Vorstand ermächtigt, für die

Gesellschaft die Garantie für die Schuldverschreibun-

gen zu übernehmen und den Inhabern solcher

Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungs-

rechte (auch mit Options- bzw. Wandlungspflicht) für

auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft zu gewähren.

Die Schuldverschreibungen können mit einer festen

oder einer variablen Verzinsung ausgestattet werden.

Die Verzinsung kann auch wie bei einer Gewinn-

schuldverschreibung ganz oder teilweise von der

Höhe der Dividenden der Gesellschaft abhängig sein.

Die Schuldverschreibungen können in Teilschuldver-

schreibungen eingeteilt werden.

a)   Options- bzw. Wandlungsrecht

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldver-

schreibungen werden jeder Teilschuldverschrei-

bung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt,

die den Inhaber berechtigen, nach Maßgabe der

vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingun-

gen auf den Inhaber lautende Stückaktien der 

Gesellschaft zu beziehen. Im Übrigen kann vor-

gesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt

und gegebenenfalls gegen Zuzahlung zum Bezug

ganzer Aktien aufaddiert und/oder in Geld ausge-

glichen werden. Die Optionsbedingungen können
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auch vorsehen, dass der Optionspreis durch Über-

tragung von Teilschuldverschreibungen und ge-

gebenenfalls bare Zuzahlung erfüllt werden kann.

Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem

Genussrecht oder einer Gewinnschuldverschrei-

bung beigefügt werden.

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldver-

schreibungen erhalten die Inhaber das Recht, ihre

Teilschuldverschreibungen nach näherer Maß-

gabe der vom Vorstand festzulegenden Wandel-

anleihebedingungen auf den Inhaber lautende

Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das

Wandlungsverhältnis kann sich aus der Division

des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag

liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldver-

schreibung durch den festgesetzten Wandlungs-

preis für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie

der Gesellschaft ergeben und kann auf eine volle

Zahl auf-  oder abgerundet werden; gegebenen-

falls kann eine in bar zu leistende Zuzahlung 

festgesetzt werden. Es kann auch vorgesehen

werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder

in Geld ausgeglichen werden. Entsprechendes

gilt, wenn sich das Wandlungsrecht bzw. die

Wandlungspflicht auf ein Genussrecht oder eine

Gewinnschuldverschreibung bezieht. 

Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teil-

schuldverschreibung auszugebenden Stückaktien

der Gesellschaft darf den Nennbetrag der 

Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. § 9

Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.
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b)   Wandlungs- und Optionspflicht

Die Anleihebedingungen der Schuldverschrei-

bungen können auch eine Options- bzw. eine

Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu

einem anderen Zeitpunkt (jeweils auch "Endfäl-

ligkeit") oder das Recht der Gesellschaft vorse-

hen, bei Endfälligkeit der Schuldverschreibungen

den Inhabern der Schuldverschreibungen ganz

oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen

Geldbetrags Aktien der Gesellschaft oder einer

börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewäh-

ren. In diesen Fällen kann der Options- oder

Wandlungspreis für eine Aktie dem nicht gewich-

teten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien

der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktien-

gesellschaft im XETRA-Handel der Frankfurter

Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden

Nachfolgesystem während der 10 Börsentage vor

oder nach dem Tag der Endfälligkeit entsprechen,

auch wenn dieser unterhalb des unter 1d) genann-

ten Mindestpreises liegt. § 9 Abs. 1 i.V.m. § 199

Abs. 2 AktG sind zu beachten.

c)   Gewährung neuer oder bestehende Aktien, Geld-

zahlung

Die Anleihebedingungen der Schuldverschrei-

bungen können das Recht der Gesellschaft vor-

sehen, im Falle der Optionsausübung bzw.

Wandlung nicht neue Aktien zu gewähren, son-

dern den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die An-

leihebedingungen können ferner vorsehen, dass

die Schuldverschreibungen nach Wahl der Gesell-

schaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital

in neue Aktien aus genehmigten Kapital, in be-
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reits existierende Aktien der Gesellschaft oder 

in Aktien einer börsennotierten anderen Ge -

sellschaft gewandelt werden können bzw. ein 

Optionsrecht oder eine Optionspflicht durch 

Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann.

d) Options- bzw. Wandlungspreis

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibun-

gen, die Options- und/oder Wandlungsrechte vor-

sehen, muss der jeweils festzusetzende Options-

bzw. Wandlungspreis mindestens 90 % des

Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der

Gesellschaft im XETRA-Handelssystem (oder

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der

Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten

zehn Börsenhandelstage vor dem Tag der Be-

schlussfassung über die Ausgabe der Schuldver-

schreibungen durch den Vorstand oder – für den

Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – min-

destens 90 % des Durchschnitts der Schlusskurse

der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handels-

system (oder einem vergleichbaren Nachfolgesy-

stem) an der Frankfurter Wertpapierbörse im

Zeitraum vom Beginn der Bezugsfrist bis zum

dritten Tag vor der Bekanntmachung der endgül-

tigen Konditionen gemäß § 186 Abs. 2 Satz 2

AktG (einschließlich) betragen. Dies gilt auch bei

einem variablen Umtauschverhältnis oder Wand-

lungspreis und bei Anwendung der nachfolgen-

den Regelungen zum Verwässerungsschutz.

e)   Verwässerungsschutz

Erhöht die Gesellschaft während der Options-

oder Wandlungsfrist ihr Grundkapital unter Ein-
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räumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre

oder begibt weitere Options- oder Wandelschuld-

verschreibungen bzw. gewährt oder garantiert

Options- oder Wandlungsrechte und räumt den

Inhabern schon bestehender Options- oder Wand-

lungsrechte hierfür kein Bezugsrecht ein, wie es

ihnen nach Ausübung des Options- oder Wand-

lungsrechts bzw. der Erfüllung ihrer Options-

bzw. Wandlungspflichten als Aktionär zustehen

würde, oder wird durch eine Kapitalerhöhung aus

Gesellschaftsmitteln das Grundkapital erhöht,

kann über die Anleihebedingungen der Schuld-

verschreibungen sichergestellt werden, dass der

wirtschaftliche Wert der bestehenden Options-

bzw. Wandlungsrechte unberührt bleibt, indem

die Options- oder Wandlungsrechte wertwahrend

angepasst werden, soweit die Anpassung nicht

bereits durch Gesetz zwingend geregelt ist. Dies

gilt entsprechend für den Fall der Kapitalherab-

setzung oder anderer Kapitalmaßnahmen, von

Umstrukturierungen, einer Kontrollerlangung

durch Dritte, der Zahlung einer Dividende oder

anderer vergleichbarer Maßnahmen, die zu einer

Verwässerung des Werts der Aktien führen kön-

nen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben un-

berührt.

f)   Bezugsrecht und Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugs-

recht zu, d. h. die Schuldverschreibungen sind

grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft

zum Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibun-

gen können auch von einem oder mehreren durch

den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder

Unternehmen i. S. v. § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG
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mit der Verpflichtung übernommen werden, 

sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug

anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Werden

Schuldverschreibungen von Konzerngesellschaf-

ten der Gesellschaft ausgegeben, stellt die Ge -

sellschaft die entsprechende Gewährung des

Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft

sicher.

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der

Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszu-

schließen,

– für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Be-

zugsverhältnisses ergeben;

– sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer 

Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass 

der Ausgabepreis den nach anerkannten fi-

nanzmathematischen Methoden ermittelten

theoretischen Marktwert der Schuldverschrei-

bungen nicht wesentlich unterschreitet. Diese

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-

rechts gilt jedoch nur für Schuldverschreibun-

gen mit einem Options- oder Wandlungsrecht

(auch mit einer Options- bzw. Wandlungs-

pflicht) auf Aktien, auf die insgesamt ein an-

teiliger Betrag von höchstens 10 % des zum

Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls

dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt

der Ausübung dieser Ermächtigung bestehen-

den Grundkapitals entfällt. In diese Höchst-

grenze von 10 % des Grundkapitals ist der

anteilige Betrag des Grundkapitals einzube-

rechnen, der auf Aktien entfällt, die während
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der Laufzeit dieser Ermächtigung im Rahmen

einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des

Bezugsrechts gemäß § 186 Abs.3 Satz 4 AktG

ausgegeben werden oder die als erworbene ei-

gene Aktien während der Laufzeit dieser Er-

mächtigung unter Bezugsrechtsauschluss in

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3

Satz 4 AktG veräußert werden;

– soweit es erforderlich ist, um den Inhabern

bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen

mit Options- und/oder Wandlungsrechten

bzw. Options- oder Wandlungspflichten, die

von der Gesellschaft oder deren Konzernge-

sellschaften ausgegeben werden, ein Bezugs-

recht auf Schuldverschreibungen in dem

Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus-

übung der Options- bzw. Wandlungsrechte

bzw. nach Erfüllung von Options- oder Wand-

lungspflichten als Aktionär zustehen würde;

– soweit die Schuldverschreibungen gegen

Sacheinlagen ausgegeben werden, sofern der

Wert der Sacheinlage in einem angemessenen

Verhältnis zum Wert der Schuldverschreibun-

gen steht; dabei ist deren nach anerkannten 

finanzmathematischen Methoden zu ermit-

telnder theoretischer Marktwert maßgeblich.

Soweit Gewinnschuldverschreibungen und/oder

Genussrechte ohne Options- oder Wandlungs-

rechte bzw. -pflichten ausgegeben werden, wird

der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf

Schuldverschreibungen insgesamt auszuschlie-

ßen, wenn diese Gewinnschuldverschreibungen
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und/oder Genussrechte obligationsähnlich ausge-

stattet sind, d. h. wenn sie keine Mitgliedschafts-

rechte in der Gesellschaft begründen, keine

Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und

wenn die Höhe der Verzinsung nicht auf der

Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des

Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet

wird. Die Verzinsung und der Ausgabebetrag der

Gewinnschuldverschreibungen und/oder Genuss-

rechte müssen zudem den zum Zeitpunkt der Be-

gebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen.

g)   Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren 

Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der

Schuldverschreibungen, insbesondere Zins satz

und Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit

und Stückelung, Verwässerungsschutzbestim-

mungen, Options- bzw. Wandlungszeitraum

sowie den Options- und Wandlungspreis festzu-

setzen bzw. im Einvernehmen mit den Organen

der die Schuldverschreibungen begebenden Kon-

zerngesellschaften festzulegen.
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2.  Schaffung eines Bedingten Kapitals 2014

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu

EUR 15.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu

15.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stück-

aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). Die

bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von

Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options-

und/oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinn-

schuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit

Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten,

die gemäß vorstehender Ermächtigung zu Nummer 1

begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist

nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw.

Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird oder 

Options- bzw. Wandlungspflichten aus solchen

Schuldverschreibungen erfüllt werden und das Be-

dingte Kapital 2014 nach Maßgabe der Anleihebe-

dingungen benötigt wird. Die Ausgabe der neuen

Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vorstehen-

den Ermächtigung zu Nummer 1 jeweils zu bestim-

menden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen

Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an,

in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- bzw.

Wandlungsrechten oder der Erfüllung von Options-

bzw. Wandlungspflichten ausgegeben werden, am

Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung

festzusetzen. 
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3.  Satzungsänderung in Anpassung an die Schaffung

eines neuen Bedingten Kapitals 2014

§ 4 der Satzung wird um einen neuen Abs. 6 ergänzt:

"(6) Das Grundkapital ist um bis zu 

EUR 15.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu

15.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014).

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur so weit

durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger 

von Options- und/oder Wandlungsschuldverschrei-

bungen, Gewinnschuldverschreibungen und/oder 

Genussrechten mit Options- und/oder Wandlungs-

rechten bzw. -pflichten, die die Gesellschaft oder ihre

Konzerngesellschaften aufgrund des Ermächtigungs-

beschlusses der Hauptversammlung vom 18. Dezem-

ber 2014 bis zum 17. Dezember 2019 ausgegeben

hat, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten aus

diesen Schuldverschreibungen Gebrauch machen

oder ihre Pflicht zur Optionsausübung- bzw. Wand-

lung erfüllen, und zwar in allen Fällen jeweils soweit

das Bedingte Kapital 2014 nach Maßgabe der Anlei-

hebedingungen der Schuldverschreibungen benötigt

wird. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem

nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermäch-

tigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Opti-

ons- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen

vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie auf-

grund der Ausübung von Options- bzw. Wandlungs-

rechten oder der Erfüllung von Options- bzw.

Wandlungspflichten ausgegeben werden, am Gewinn

teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung der bedingten Kapitalerhöhung festzuset-

zen."
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4.  Ermächtigung zur Satzungsanpassung

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von 

§ 4 Abs. 6 der Satzung entsprechend der jeweiligen

Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2014 anzupas-

sen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtaus -

nutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options-

und/oder Wandelschuldverschreibungen, Gewinn-

schuldverschreibungen und/oder Genussrechten

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) nach Ab-

lauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der

Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2014 nach

Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options-

oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von

Options- bzw. Wandlungspflichten.

Bericht des Vorstands gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2
i.V.m. 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungs-
punkt 4 (Beschlussfassung über die Schaffung einer
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/
oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten
und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und
die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2014
und die entsprechende Satzungsänderung)

Die Begebung von Schuldverschreibungen kann zusätz-

lich zu den klassischen Möglichkeiten der Fremd- und

Eigenkapitalaufnahme der Gesellschaft die Möglichkeit

bieten, je nach Marktlage attraktive Finanzierungsalter-

nativen am Kapitalmarkt zu nutzen. Der Gesellschaft

fließt zumeist zinsgünstig Fremdkapital zu, das ihr später

unter Umständen als Eigenkapital erhalten bleibt. 
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Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von 

Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Ge-

winnschuldverschreibungen und/oder Genussrechten im

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 75.000.000,00 sowie

zur Schaffung des entsprechenden bedingten Kapitals

von bis zu EUR 15.000.000,00 soll dem Vorstand mit

Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt

günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer

im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und

zeitnahen Finanzierung eröffnen.

Nach der Regelung von § 192 Abs. 3 Aktiengesetz darf

der Nennbetrag des bedingten Kapitals die Hälfte des

zur Zeit der Beschlussfassung vorhandenen Grundkapi-

tals nicht übersteigen. Durch die im Dezember 2014 ein-

zutragenden Bar- und Sachkapitalerhöhungen wird das

Grundkapital über EUR 30.000.000,00 Mio. betragen,

so dass die vorgeschlagene Schaffung des bedingten Ka-

pitals zulässig ist. 

Die ferner vorgesehene Möglichkeit, neben der Einräu-

mung von Options- und/oder Wandlungsrechten auch

Options- oder Wandlungspflichten zu begründen, er -

weitert den Spielraum für die Ausgestaltung dieses 

Finanzierungsinstruments. Die Ermächtigung gibt der

Gesellschaft die erforderliche Flexibilität, die Schuld-

verschreibungen selbst oder über Konzerngesellschaften

zu platzieren. Schuldverschreibungen können außer in

Euro auch in ausländischen gesetzlichen Währungen,

wie beispielsweise eines OECD-Landes, mit und ohne

Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden.

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu ge-

währen. Bei einer Platzierung über Konzerngesellschaf-

ten muss die Gesellschaft ebenfalls sicherstellen, dass

den Aktionären der Gesellschaft das gesetzliche Bezugs-
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recht gewährt wird. Um die Abwicklung zu erleichtern,

ist die Möglichkeit vorgesehen, die Schuldverschreibun-

gen an ein oder mehrere Kreditinstitute oder Unterneh-

men i.S. v. § 186 Abs. 5 AktG mit der Verpflichtung

auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen

entsprechend ihrem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten

(sog. mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand soll jedoch

auch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. 

Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des

jeweiligen Emissionsvolumens und der Darstellung

eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Ein

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleich-

tert in diesen Fällen die Abwicklung der Kapital -

maßnahme. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre

ausgeschlossenen freien Spitzen werden entweder durch

Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmög-

lich für die Gesellschaft verwertet. Durch die Beschrän-

kung auf Spitzenbeträge erleiden die Aktionäre keine

nennenswerte Verwässerung; sie ist nach Ansicht des

Vorstands sachlich gerechtfertigt und angemessen.

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre

insoweit auszuschließen, als sich die Ausgabe von Ak-

tien aufgrund von Options- bzw. Wandlungsrechten oder

Options- bzw. Wandlungspflichten auf bis zu 10 % des

Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Durch diese

Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält

die Gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapitalmarkt-

situationen kurzfristig wahrzunehmen und durch eine

marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedin-

gungen bei der Festlegung von Zinssatz und Ausgabe-

preis der Schuldverschreibung zu erreichen.
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Maßgeblich hierfür ist, dass im Gegensatz zu einer

Emission von Schuldverschreibungen mit Bezugsrecht

der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung

festgesetzt werden kann, wodurch ein erhöhtes Kurs -

änderungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist 

vermieden werden kann. Bei Gewährung eines Bezugs-

rechts müsste dagegen der Bezugspreis bis zum dritt -

letzten Tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden.

Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität 

an den Aktienmärkten besteht damit ein Marktrisiko

über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen

bei der Festlegung der Anleihekonditionen führt. 

Die Bezugsfrist erschwert es auch, kurzfristig auf gün-

stige Marktverhältnisse zu reagieren. Insbesondere bei

Schuldverschreibungen kommt hinzu, dass bei Gewäh-

rung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über

seine Ausübung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten

gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbun-

den ist. Indem der Ausgabepreis der Schuldverschrei-

bungen in diesen Fällen nicht wesentlich unter ihrem

nach anerkannten finanzmathematischen Methoden er-

mittelten rechnerischen Marktwert festgelegt wird, soll

dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer

wirtschaftlichen Verwässerung ihres Anteilsbesitzes

Rechnung getragen werden. Bei einem Ausgabepreis

zum Marktwert sinkt der Wert des Bezugsrechts prak-

tisch auf Null. Den Aktionären entsteht damit kein 

wesentlicher wirtschaftlicher Nachteil durch einen Be-

zugsrechtsausschluss. Der Vorstand wird bestrebt sein,

einen möglichst hohen Ausgabepreis zu erzielen und den

wirtschaftlichen Abstand zu dem Preis, zu dem die bis-

herigen Aktionäre Aktien über den Markt zukaufen kön-

nen, möglichst niedrig zu bemessen. Aktionäre, die ihren

Anteil am Grundkapital der Gesellschaft aufrechterhal-

ten möchten, können dies durch einen Zukauf über den

Markt zu annähernd gleichen Konditionen erreichen.
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Auch eine relevante Einbuße der Beteiligungsquote

scheidet aus Sicht der Aktionäre aus.

Die Ermächtigung ist auf die Ausgabe von Options- bzw.

Wandlungsrechten (auch mit Options- bzw. Wandlungs-

pflichten) von bis zu 10 % des Grundkapitals der 

Gesellschaft beschränkt. Auf diese 10 %-Grenze des

Grundkapitals sind eine anderweitige Ausgabe von Ak-

tien oder Veräußerung von eigenen Aktien anzurechnen,

soweit diese unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß

oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während

der Laufzeit der vorgeschlagenen Ermächtigung erfolgt.

Durch diese Einbeziehung wird sichergestellt, dass keine

Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wand-

lungsrechten bzw. Options- oder Wandlungspflichten

ausgegeben werden, wenn dies dazu führen würde, dass

insgesamt für mehr als 10 % des Grundkapitals das Be-

zugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittel -

barer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

ausgeschlossen wird. Diese weitergehende Beschrän-

kung liegt im Interesse der Aktionäre, die bei entspre-

chenden Kapitalmaßnahmen ihre Beteiligungsquote

möglichst aufrechterhalten wollen; ihr zusätzliches In-

vestment kann sich in diesen Fällen auf maximal 10 %

ihres Aktienbesitzes beschränken.

Das Bezugsrecht soll auch ausgeschlossen werden kön-

nen, soweit es erforderlich ist, um den Inhabern oder

Gläubigern von Schuldverschreibungen mit Options-

und/oder Wandlungsrechten bzw. Options- oder Wand-

lungspflichten, die bei Ausnutzung der Ermächtigung

von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften

ausgegeben worden sind, ein Bezugsrecht auf Schuld-

verschreibungen zu geben, wie es ihnen nach Ausübung

des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung

einer Options- bzw. Wandlungspflicht als Aktionär zu-
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stehen würde. Zur leichteren Platzierbarkeit von Schuld-

verschreibungen am Kapitalmarkt enthalten die entspre-

chenden Anleihebedingungen in der Regel einen

Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des Verwässe-

rungsschutzes besteht darin, dass den Inhabern oder

Gläubigern der Schuldverschreibungen bei nachfolgen-

den Emissionen ein Bezugsrecht auf Schuldverschrei-

bungen eingeräumt wird, wie es Aktionären zusteht. Sie

werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre.

Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Ver-

wässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Be-

zugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen

ausgeschlossen werden. Dies dient der erleichterten Plat-

zierung der Schuldverschreibungen und damit den In-

teressen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur

der Gesellschaft. Alternativ könnte zum Zweck des 

Verwässerungsschutzes lediglich der Options- oder

Wandlungspreis herabgesetzt werden, soweit die Anlei-

hebedingungen dies zulassen. Dies wäre in der Abwick-

lung für die Gesellschaft jedoch komplizierter und

kostenintensiver. Zudem würde es den Kapitalzufluss

aus der Ausübung von Options- und Wandlungsrechten

mindern. Denkbar wäre es auch, Schuldverschreibungen

ohne Verwässerungsschutz auszugeben. Diese wären je-

doch für den Markt wesentlich unattraktiver.

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch

gegen Sacheinlagen erfolgen, sofern dies im Interesse

der Gesellschaft liegt. In diesem Fall ist der Vorstand er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern der Wert

der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zu

dem nach anerkannten finanzmathematischen Grundsät-

zen zu ermittelnden theoretischen Marktwert der Schuld-

verschreibungen steht. Dies eröffnet die Möglichkeit,

dass die Schuldverschreibungen in geeigneten Einzel-
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fällen auch als Akquisitionswährung eingesetzt werden

können, um beispielsweise Unternehmen oder Unter -

nehmensteile sowie -beteiligungen oder sonstige Ver -

mögensgegenstände (einschließlich Darlehens- sowie

sonstige Verbindlichkeiten), erwerben zu können. In der

Praxis hat sich gezeigt, dass es in Verhandlungen viel-

fach notwendig ist, die Gegenleistung nicht in Geld, 

sondern auch oder ausschließlich in anderer Form be-

reitzustellen. Die Möglichkeit, Schuldverschreibungen

als Gegenleistung anbieten zu können, schafft damit

einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisiti-

onsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bie-

tende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen,

Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögens-

gegenständen liquiditätsschonend ausnutzen zu können.

Dies kann auch unter dem Gesichtspunkt einer optima-

len Finanzierungsstruktur sinnvoll sein. Der Vorstand

wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der

Ermächtigung zur Begebung von Schuldverschreibun-

gen gegen Sacheinlagen unter Bezugsrechtsausschluss

Gebrauch machen wird. Er wird diese Möglichkeit nur

dann nutzen, wenn dies im Interesse der Gesellschaft

und damit ihrer Aktionäre liegt. 

Soweit schließlich Genussrechte oder Gewinnschuldver-

schreibungen ohne Options- oder Wandlungsrechte oder

Options- bzw. Wandlungspflichten ausgegeben werden

sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt

auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinn-

schuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet

sind, d. h. wenn sie keine Mitgliedschaftsrechte in der

Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquida-

tionserlös gewähren und wenn die Höhe der Verzinsung

nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses,

des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird.
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Außerdem müssen die Verzinsung und der Ausgabe -

betrag der Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-

bungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen

Marktkonditionen entsprechen. Wenn diese Vorausset-

zungen erfüllt sind, folgen aus dem Ausschluss des Be-

zugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, weil die

Genussrechte bzw. Gewinnschuldverschreibungen keine

Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen Anteil

am Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft

gewähren.

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Er-
werb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Be-
zugsrechts bei der Verwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)   Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichts-

rats bis zum 17. Dezember 2019 ermächtigt, eigene

Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des

bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals

der Gesellschaft zu erwerben. Auf die erworbenen

Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Ak-

tien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden

oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind,

zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapi-

tals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum

Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgeübt

werden.
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b)   Arten des Erwerbs

Der Erwerb kann nach Wahl des Vorstands (1) über

die Börse oder (2) mittels eines an alle Aktionäre ge-

richteten öffentlichen Kaufangebots bzw. einer an

alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung

zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen.

(1) Erfolgt der Erwerb der Aktien über die Börse,

darf der von der Gesellschaft gezahlte Kauf-

preis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den

am Börsenhandelstag durch die Eröffnungs-

auktion ermittelten Börsenkurs der Aktien der

Gesellschaft im XETRA-Handelssystem (oder

einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der

Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als

10 % über- oder unterschreiten.

(2) Erfolgt der Erwerb aufgrund eines an alle Ak-

tionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots

oder einer an alle Aktionäre gerichteten öffent-

lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-

angeboten, so dürfen

– im Falle eines an alle Aktionäre gerichteten

öffentlichen Kaufangebots der gebotene

Kaufpreis bzw.

– im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von

Verkaufsangeboten die Grenzwerte der von

der Gesellschaft festgelegten Kaufpreis-

spanne je Aktie (jeweils ohne Erwerbs -

nebenkosten)
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den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Ge-

sellschaft im XETRA-Handelssystem (oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter

Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhan-

delstage vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des

öffentlichen Kaufangebots bzw. der öffentlichen Auf -

forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht

mehr als 5 % über- oder unterschreiten.

Ergeben sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen

Angebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Ab-

gabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen

des maßgeblichen Kurses, so kann das Kaufangebot

bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsange-

boten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den

Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesell-

schaft im XETRA-Handelssystem (oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter

Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhan-

delstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpas-

sung abgestellt.

Das Volumen des an alle Aktionäre gerichteten Kaufan-

gebots bzw. der an alle Aktionäre gerichteten Aufforde-

rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann begrenzt

werden. Sofern bei einem öffentlichen Kaufangebot oder

einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-

kaufsangeboten das Volumen der angedienten Aktien das

vorgesehene Rückkaufvolumen überschreitet, kann der

Erwerb im Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. an-

gebotenen Aktien erfolgen; das Recht der Aktionäre, ihre

Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten anzudie-

nen, ist insoweit ausgeschlossen. Eine bevorrechtigte

Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück ange-

dienter Aktien je Aktionär sowie eine kaufmännische

Rundung zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von

Aktien können vorgesehen werden. Ein etwaiges wei-
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tergehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit

ausgeschlossen. 

Das an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Kaufangebot

bzw. die an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Auf -

forderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots kann wei-

tere Bedingungen vorsehen.

c)   Verwendung eigener Aktien 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats die aufgrund dieser oder einer früheren

Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen

gesetzlichen Zwecken, insbesondere auch zu den fol-

genden Zwecken zu verwenden:

(1) Die eigenen Aktien können über die Börse oder

unter Beachtung des Grundsatzes der Gleich-

berechtigung der Aktionäre (§ 53 a AktG)

durch ein öffentliches Verkaufsangebot an alle

Aktionäre der Gesellschaft veräußert werden.

(2) Die eigenen Aktien können eingezogen 

werden, ohne dass die Einziehung oder ihre

Durchführung eines weiteren Hauptversamm-

lungsbeschlusses bedarf. Sie können auch im

vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherab -

setzung durch Anpassung des anteiligen rech-

nerischen Betrags der übrigen Stückaktien am

Grundkapital der Gesellschaft eingezogen wer-

den. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten

Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der

Zahl der Stückaktien in der Satzung ermäch-

tigt.
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(3) Die eigenen Aktien können gegen Barleistung

auch in anderer Weise als über die Börse oder

aufgrund eines Angebots an alle Aktionäre ver-

äußert werden, wenn der zu zahlende Kaufpreis

den Börsenpreis der im Wesentlichen gleich

ausgestatteten und bereits börsennotierten Ak-

tien nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl

der in dieser Weise veräußerten Aktien darf 

10 % des Grundkapitals nicht überschreiten,

und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser

Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze sind

andere Aktien anzurechnen, die während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Be-

zugsrechtsausschluss in direkter oder entspre-

chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4

AktG ausgegeben oder veräußert werden. Die

Höchstgrenze von 10 % vermindert sich ferner

um den anteiligen Betrag des Grundkapitals,

der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Be-

dienung von Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- oder Optionsrecht auszugeben sind,

sofern die Schuldverschreibungen während der

Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss

des Bezugsrechts in entsprechender Anwen-

dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben

werden. 

(4) Die eigenen Aktien können gegen Sachleistung

zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,

Teilen von Unternehmen, Unternehmensbetei-

ligungen oder sonstigen mit einem Akquisiti-

onsvorhaben in Zusammenhang stehenden

Vermögensgegenständen oder im Rahmen von

Zusammenschlüssen von Unternehmen sowie

zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Ver-
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mögensgegenständen (einschließlich Forderun-

gen) veräußert werden. 

(5) Die eigenen Aktien können zur Erfüllung 

von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 

-pflichten aus von der Gesellschaft oder von

deren Konzerngesellschaften künftig zu be -

gebenen oder garantierten Optionsschuldver-

schreibungen, Wandelschuldverschreibungen,

Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen (bzw. Kombination dieser Instru-

mente) mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw.

-pflicht verwendet werden. 

(6) Die eigenen Aktien können Personen, die in

einem Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft oder

Konzerngesellschaften stehen, zum Erwerb an-

geboten oder auf sie übertragen werden. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Ak-

tien der Gesellschaft wird ausgeschlossen, soweit

diese Aktien gemäß den Ermächtigungen (3) bis (6)

verwendet werden.

d)   Sämtliche vorbezeichneten Ermächtigungen können

ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, 

in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch 

die Gesellschaft ausgeübt werden. Die Ermächti -

gungen – mit Ausnahme der Ermächtigung zur Ein-

ziehung der eigenen Aktien – können auch durch

abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaf-

ten stehende Unternehmen oder für ihre oder deren

Rechnung durch Dritte ausgeübt werden.
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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tages-
ordnungspunkt 5 über die Gründe für die Ermäch-
tigung des Vorstands, das Andienungsrecht der
Aktionäre beim Erwerb und das Bezugsrecht der Ak-
tionäre bei der Verwendung eigener Aktien auszu-
schließen

Erwerb unter Ausschluss des Andienungsrechts 

Durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, das 

Finanzinstrument des Aktienrückkaufs im Interesse 

der Gesellschaft und ihrer Aktionäre einzusetzen. Der

Erwerb kann nach Wahl des Vorstands über die Börse

oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentli-

chen Kaufangebots bzw. mittels einer an alle Aktionäre

gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von

Verkaufsangeboten erfolgen.

Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufange-

bots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe

von Verkaufsangeboten, kann das Volumen des Ange-

bots bzw. der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs-

angeboten begrenzt werden. Dabei kann es dazu

kommen, dass die von den Aktionären angebotene

Menge an Aktien der Gesellschaft die von der Gesell-

schaft nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In die-

sem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen.

Hierbei soll es möglich sein, eine Repartierung nach

dem Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebote-

nen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteiligungs-

quoten vorzunehmen, weil sich das Erwerbsverfahren so

in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch

besser abwickeln lässt. Außerdem soll es möglich sein,

eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis
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zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorzusehen.

Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei

der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine

Restbestände zu vermeiden und damit die technische

Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch

eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären

kann so vermieden werden. Schließlich soll eine Run-

dung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermei-

dung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen

werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und

die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären

zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es er-

forderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwick-

lungstechnisch darzustellen. Vorstand und Aufsichtsrat

halten den hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen

weitergehenden Andienungsrechts der Aktionäre für

sachlich gerechtfertigt.

Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts

Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien 

dient der vereinfachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung

die Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Ver -

äußerung als über die Börse oder durch ein Angebot an

alle Aktionäre ermächtigen.

Tagesordnungspunkt 5 c) Nummer (3) ermächtigt zur

Veräußerung eigener Aktien gegen Barleistung außer-

halb der Börse oder eines Angebots an alle Aktionäre.

Damit wird von der Möglichkeit zum erleichterten Be-

zugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4

AktG Gebrauch gemacht. Diese Möglichkeit der Veräu-

ßerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss

liegt angesichts des starken Wettbewerbs an den Kapi-

talmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesell-
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schaft eröffnet sich damit die Chance, nationalen und 

internationalen Investoren eigene Aktien schnell und 

flexibel anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und

den Wert der Aktie zu stabilisieren. Mit der Begrenzung

des Anteils der unter Bezugsrechtsausschluss so ver -

äußerbaren eigenen Aktien auf insgesamt maximal 10 %

des Grundkapitals und der Veräußerung zu einem den

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden Kauf-

preis werden die Vermögensinteressen der Aktionäre an-

gemessen gewahrt. Die endgültige Festlegung des

Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht

zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird – mit

Zustimmung des Aufsichtsrats – den Abschlag auf den

Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum

Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedin-

gungen möglich ist. Er wird keinesfalls mehr als 5 % des

Börsenpreises betragen. Da die eigenen Aktien nahe am

Börsenpreis platziert werden, kann grundsätzlich jeder

Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote

Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt

erwerben. Die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapi-

tals dient ebenfalls dem Verwässerungsschutz. Auf sie

sind alle Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit

dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss 

in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186

Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert oder ausgegeben worden

sind, z. B. aus genehmigtem Kapital. Die Höchstgrenze

von 10 % vermindert sich ferner um den anteiligen Be-

trag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien ent-

fällt, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit

Wandlungs- oder Optionsrecht auszugeben sind, sofern

die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser

Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in ent-

sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

ausgegeben werden. 
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Der zu Tagesordnungspunkt 5 c) Nummer (4) vorge-

schlagene Beschluss gewährt der Gesellschaft die Mög-

lichkeit, eigene Aktien beim Erwerb von Unternehmen,

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen,

anderen Vermögensgegenständen in Zusammenhang mit

solchen Akquisitionsvorhaben oder im Rahmen von Un-

ternehmenszusammenschlüssen sowie zum Zwecke des

Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen (ein-

schließlich Forderungen) als Gegenleistung anbieten zu

können. Diese Gegenleistung wird zunehmend verlangt.

Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesell-

schaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um

sich bietende Gelegenheiten zu solchen Erwerben bzw.

Zusammenschlüssen schnell und flexibel ausnutzen zu

können. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen

werden Vorstand und Aufsichtsrat darauf achten, dass

die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt wer-

den. Sie werden sich insbesondere bei der Bemessung

des Werts der als Gegenleistung gewährten eigenen Ak-

tien am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orien-

tieren. 

Nach Tagesordnungspunkt 5 c) Numme (5) sollen eigene

Aktien auch zur Bedienung von Wandlungs- oder 

Optionsrechten bzw. -pflichten aus von der Gesellschaft

oder von Tochtergesellschaften der Gesellschaft in der

Zukunft begebenen oder garantierten Optionsschuldver-

schreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genuss-

rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.

Kombination dieser Instrumente) mit Wandlungs- oder

Optionsrecht bzw. -pflicht, eingesetzt werden können.

Zwar soll für solche von der Gesellschaft ausgegebenen

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-

recht bzw. -pflicht das zu beschließende Bedingte Kapi-

tal 2014 zur Verfügung stehen. Allerdings sehen die

Bedingungen der Schuldverschreibungen üblicherweise
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vor, dass die Gesellschaft etwaige Wandlungspflichten

auch durch eigene Aktien befriedigen kann. Außerdem

kann es zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus

einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien

zur Erfüllung der Umtauschrechte einzusetzen. Denn in-

soweit handelt es sich um ein geeignetes Mittel, um einer

Verwässerung des Kapitalbesitzes und des Stimmrechts

der Aktionäre entgegenzuwirken, wie sie in gewissem

Umfang bei der Erfüllung dieser Rechte mit neu 

geschaffenen Aktien eintreten kann. Im Interesse einer

flexiblen Handhabung ist diese Option auch sinnvoll.

Tagesordnungspunkt 5 c) Nummer (6) ermöglicht es der

Gesellschaft, die eigenen Aktien im Rahmen von Mitar-

beiterbeteiligungsprogrammen an Arbeitnehmer der Ge-

sellschaft und mit ihr verbundener Unternehmen

auszugeben, um den Arbeitnehmern im Rahmen eines

Mitarbeiterbeteiligungsprogramms die Möglichkeit zu

geben, sich am Unternehmen zu beteiligen.

Schließlich können die aufgrund dieses Ermächtigungs-

beschlusses erworbenen eigenen Aktien nach dem zu Ta-

gesordnungspunkt 5 c) Nummer (2) vorgeschlagenen

Beschluss von der Gesellschaft eingezogen werden,

ohne dass hierfür eine erneute Beschlussfassung 

der Hauptversammlung erforderlich ist. Gemäß § 237

Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung einer

Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten

Stückaktien beschließen, ohne dass hierdurch eine Her-

absetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforder-

lich wird. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung sieht

neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese 

Alternative ausdrücklich vor. Durch die Einziehung 

eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich 

automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stück-

aktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand
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soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich wer-

dende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch

eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien

vorzunehmen.

Die Entscheidung über den Erwerb und die Verwendung

der eigenen Aktien bedarf in jedem Falle der Zustim-

mung des Aufsichtsrats. Vorstand und Aufsichtsrat wer-

den sich allein vom wohlverstandenen Interesse der

Aktionäre und der Gesellschaft leiten lassen. Der Vor-

stand wird die nächste Hauptversammlung über eine

Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen unter-

richten.

Tagesordnungspunkt 6

Nachwahl zum Aufsichtsrat

Herr Dr. Jörg Pluta hat sein Amt als Mitglied des Auf-

sichtsrats mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 nieder-

gelegt. Es ist deshalb eine Nachwahl erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 letzte 

Variante des Aktiengesetzes und § 6 Abs. 1 der Satzung

aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden

Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an

Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Patrik Zeigherman, 
London, England, Investmentbanker

mit Wirkung ab 1. Januar 2015 bis zur Beendigung der

Hauptversammlung, die über die Entlastung der Auf-
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sichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2017 be-

schließt, als Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat zu

wählen. 

Herr Zeigherman ist bisher kein Mitglied gesetzlich zu

bildender Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und 

ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunter -

nehmen.

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen

dem vorgeschlagenen Kandidaten und der WCM Betei-

ligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft, ihren Or-

ganen oder einem wesentlich an ihr beteiligten Aktionär

keine maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen

Beziehungen im Sinne von Nummer 5.4.1 Absätze 4 bis

6 des Deutschen Corporate Governance Kodex.  

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichts-
rats und Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung

des Aufsichtsrats zu reduzieren und § 11 Absätze 1 und

3 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

„(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab dem

1. Januar 2015 eine feste jährliche Vergütung von

EUR 10.000,00, der stellvertretende Vorsitzende

das Doppelte und der Vorsitzende das Dreifache

des vorgenannten Betrages.“

„(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die einem Aus-

schuss im Sinne des § 7 Absatz 4 angehören, 

erhalten über die Vergütung nach Absatz 1 hinaus

keine zusätzliche Vergütung.“
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Tagesordnungspunkt 8

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäfts-
jahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prü-

fungsausschusses vor, die KPMG AG Wirtschafts -

prüfungsgesellschaft, THE SQUAIRE, Am Flughafen,

60549 Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das

Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.
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Teilnahme an der Hauptversammlung 
und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 

Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesell-

schaft anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen.

Zum Nachweis ist eine in Textform in deutscher oder

englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depot-

führenden Instituts über den Aktienbesitz ausreichend.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Be-

ginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf

den 27. November 2014, 0:00 Uhr (MEZ) ("Nachweis-

zeitpunkt"), beziehen. Die Anmeldung zur Haupt -

versammlung und der Nachweis des Anteilsbesitzes

müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des

11. Dezember 2014, 24:00 Uhr (MEZ), unter der nach-

folgend genannten Adresse, Telefax-Nummer oder 

E-Mail-Adresse zugehen:

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Telefax: +49(0)89 210 27 289

E-Mail: meldedaten@hce.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform

(§ 126 b BGB) und muss in deutscher oder englischer

Sprache abgefasst sein.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an

der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts

als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des 
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Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur 

Teilnahme oder der Umfang des Stimmrechts bemisst

sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum

Nachweiszeitpunkt. Mit dem Nachweiszeitpunkt geht

keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes

einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen

Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis-

zeitpunkt ist für die Teilnahme und den Umfang des

Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktio-

närs zum Nachweiszeitpunkt maßgeblich; d. h. Veräu-

ßerungen von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt

haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur

Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Ent-

sprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien

nach dem Nachweiszeitpunkt. Personen, die zum Nach-

weiszeitpunkt noch keine Aktien besitzen und erst 

danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und

stimmberechtigt. Der Nachweiszeitpunkt hat keine Be-

deutung für die Dividendenberechtigung.

Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes bei

der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten

für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzei-

tigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir

die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nach-

weises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge

zu tragen.
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Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversamm-

lung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht 

durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditin-

stitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen

Dritten, ausüben lassen. Zusätzlich bieten wir unseren

Aktionären die Stimmrechtsvertretung durch von der

Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimm-

rechtsvertreter an. Auch im Fall der Stimmrechtsver -

tretung sind die oben dargestellten Voraussetzungen für

die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-

übung des Stimmrechts zu beachten.

Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-

vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der

Textform (§ 126 b BGB).

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktio-

närsvereinigungen und anderen ihnen nach § 135 

Abs. 8 AktG oder §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG

gleichgestellten Institutionen oder Personen gilt § 135

AktG, wonach insbesondere die Vollmacht vom Bevoll-

mächtigten nachprüfbar festzuhalten ist sowie ihre 

Erklärung vollständig sein muss und nur mit der Stimm-

rechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten darf

sowie etwaige vom jeweiligen Bevollmächtigten für

seine Bevollmächtigung vorgesehene Regelungen, die

mit diesem geklärt werden sollten.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so

kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zu-

rückweisen.

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Ge-

sellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Be-
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vollmächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen die

Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevollmäch-

tigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis der

Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht aus 

§ 135 AktG, also insbesondere bei Bevollmächtigung

eines Kreditinstituts oder einer Aktionärsvereinigung,

etwas anderes ergibt.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der

Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am

Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der

Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende

Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B.

als eingescannte pdf-Datei) übermittelt werden:

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Telefax: +49(0)89 210 27-289

oder per E-Mail: vollmacht@hce.de

Ein Formular, das für die Erteilung einer Voll-

macht verwendet werden kann, befindet sich auf 

der Rückseite der Eintrittskarte und steht auch 

unter http://www.wcm.de/hauptversammlung2014 zum

Down load zur Verfügung.

Aktionäre können sich auch durch die von der Gesell-

schaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechts -

vertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)

vertreten lassen. Ein Formular, das zur Vollmachts- 

und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die

Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte; es steht auch
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unter http://www.wcm.de/hauptversammlung2014 zum

Download zur Verfügung. Die Vollmacht an die Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft mit den Weisungen

(beide Seiten) muss spätestens mit Ablauf des 17. De-

zember 2014, 24:00 Uhr (MEZ), bei der oben genannten

Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B.

als eingescannte pdf-Datei) eingegangen sein. Die Voll-

macht und ihr Widerruf bedürfen der Textform (§ 126 b

BGB). Ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung

der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist nicht er-

forderlich.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht ange-

meldeten und in der Hauptversammlung erschienenen

Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmäch-

tigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch

während der Hauptversammlung mit der weisungsge-

bundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächti-

gen.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver -

treter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermes-

sen ausüben. Ohne Weisungen werden die Stimmrechts-

vertreter nicht an der Abstimmung teilnehmen. Ferner

nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertreter keine Vollmachten zur Einlegung von

Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse,

zur Ausübung des Frage- und Rederechts oder zur 

Stellung von Anträgen entgegen.
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Angaben zu den Rechten der Aktionäre 
nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, 

§ 131 Abs. 1 AktG

Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2
AktG)

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten

Teil des Grundkapitals (das sind EUR 722.064,00) oder

den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies ent-

spricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen,

dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-

kannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss

eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Die Antragsteller haben ferner nachzuweisen, dass sie

seit mindestens der dreimonatigen Vorbesitzzeit gemäß

§ 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. §§ 122 Abs. 1 Satz 3

und 142 Abs. 2 Satz 2 AktG Inhaber der Aktien sind und

sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag im

Sinne der vorstehend genannten Bestimmungen halten. 

Das Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich

an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Es muss der

Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptver-

sammlung, also bis spätestens zum 17. November 2014,

24:00 Uhr (MEZ), schriftlich zugehen.

Etwaige Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung

sind schriftlich an folgende Adresse zu übermitteln:

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Vorstand

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland
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Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung

werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung

bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang

des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und

solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei

denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die In-

formation in der gesamten Europäischen Union verbrei-

ten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse

http://www.wcm.de/hauptversammlung2014 zugänglich

gemacht und den Aktionären nach Maßgabe von § 125

AktG mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Abs. 1
und 127 AktG)

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft 

Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung

sowie Wahlvorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmit-

glieds oder des Abschlussprüfers übersenden. Gegen -

anträge müssen mit einer Begründung versehen sein.

Wahlvorschläge müssen nicht begründet werden. Ge-

genanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind

ausschließlich an die nachstehende Adresse, Telefax-

Nummer oder E-Mail-Adresse zu richten. Anderweitig

adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden

nicht berücksichtigt.

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Telefax: +49(0)89 210 27 289

oder per E-Mail: gegenantraege@hce.de
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Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Ge -

genanträge und Wahlvorschläge, die bis zum 3. Dezem-

ber 2014, 24:00 Uhr (MEZ), bei der Gesellschaft

eingehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft

unter http://www.wcm.de/hauptversammlung2014 zu-

gänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der 

Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten 

Internetseite veröffentlicht.

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvor-

schläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermit-

telt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann

Beachtung finden, wenn sie während der Hauptver-

sammlung mündlich gestellt werden.

Auskunftsrecht (§ 131 Abs. 1 AktG)

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversamm-

lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 

der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur 

sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstandes der 

Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunfts -

verweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des

Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 

geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem

verbundenen Unternehmen.

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 

Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, 

§ 131 Abs. 1 AktG befinden sich auf der Internetseite

der Gesellschaft unter http://www.wcm.de/hauptver-

sammlung2014.
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Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft

Den Aktionären werden die Informationen gemäß 

§ 124 a AktG auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter http://www.wcm.de/hauptversammlung2014 zu-

gänglich gemacht. Die Abstimmungsergebnisse werden

nach der Hauptversammlung unter derselben Internet-

adresse bekannt gegeben.

Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimm-
rechte im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung (§ 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG)

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

EUR 14.441.269,00. Es ist eingeteilt in 14.441.269 auf

den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechneri-

schen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00, von

denen 14.441.269 teilnahme- und stimmberechtigt sind.

Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeit-

punkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt

somit 14.441.269.

Frankfurt am Main, im November 2014

WCM Beteiligungs- und 
Grundbesitz-Aktiengesellschaft 

Der Vorstand
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WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Friedrich-Ebert-Anlage 36

60325 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 244 333 199

E-Mail: info@wcm.de


